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A. Problem und Ziel 

Durch das Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz wurde für Geburten ab 
1. Januar 2007 das Bundeserziehungsgeld durch das Elterngeld abgelöst. Kern-
element der neuen Leistung ist die dynamische Leistung in Anknüpfung an das 
Erwerbseinkommen. Das Elterngeld ersetzt 67 Prozent des nach der Geburt 
wegfallenden Erwerbseinkommens bis maximal 1 800 Euro. Der Vollzug des 
Elterngeldes erfolgt durch die Länder im Auftrag des Bundes gemäß Artikel 104a 
Absatz 3 und Artikel 85 des Grundgesetzes. 

Die Komplexität der neuen Leistung, insbesondere die aufwändige Einkommenser-
mittlung, belastet die Verwaltungen der Länder in unvertretbar hohem Maße. Ohne 
zusätzliche Bereitstellung erheblicher personeller Kapazitäten führt sie zu 
Wartezeiten, die so lang sind, dass sie die Zielsetzung der Leistung in Frage stellen, 
das weggefallene Erwerbseinkommen zu ersetzen. 

Die Familie soll in der Zeit nach der Geburt vom Elterngeld ihren Lebensunterhalt 
bestreiten. Dies kann nur erreicht werden, wenn die Leistung zeitnah zur Geburt 
ausgereicht wird. 

Ohne eine grundlegende Vereinfachung können die durchschnittlichen Laufzeiten 
nicht unter einem Monat gehalten werden. Der Verwaltungsaufwand ist im 
Vergleich zum Vollzug des Bundeserziehungsgeldes enorm gestiegen. 

Auch der Bundesrechnungshof hat bereits bei seiner ersten Überprüfung eine 
Vereinfachung der Einkommensermittlung eingefordert. 
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B. Lösung 

Das Gesetz zielt auf eine erhebliche Vereinfachung des Vollzugs des Elterngeldes, 
bei der der Charakter der Leistung gewahrt und Mehrausgaben vermieden werden. 

Zu diesem Zweck wird die Einkommensermittlung durch die Pauschalierung von 
Steuern und Abgaben erleichtert. 

Die Änderungen beinhalten auch die Beseitigung der streitträchtigen Anrechenbar-
keit des Mindestgeschwisterbonus auf andere Leistungen. 

Die Umstellung auf eine Berechnung des Nettoeinkommens mittels pauschaler 
Abgabensätze und fiktiver Steuern (fiktive Nettoberechnung) bewirkt eine 
Vereinfachung des Vollzugs durch die deutliche Verringerung der aus den Lohn- 
und Gehaltsbescheinigungen zu bewertenden und zu übernehmenden Positionen. 
Die im Gesetzestext genau – und daher textintensiv - zu definierenden 
Abzugspositionen verursachen in der Praxis keinen Aufwand, sondern werden von 
der elektronischen Datenverarbeitung berechnet. 

 

C. Alternativen 

Keine 

 

D. Finanzielle Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte 

Mehrausgaben sind per Saldo nicht zu erwarten. 

 

E. Sonstige Kosten 

Keine 

 

F. Bürokratiekosten 

 

a) Unternehmen 

Durch die vereinfachte Einkommensermittlung bei nichtselbständiger Arbeit 
werden die Unternehmen entlastet, da weniger Nachfragen der Elterngeldstellen 
zu den Lohn- und Gehaltsbescheinigungen anfallen werden. 
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b) Bürgerinnen und Bürger 

Die Bürgerinnen und Bürger werden entlastet, da weniger Nachfragen zur 
Einkommensermittlung erforderlich sind. 

 

c) Verwaltung 

Die Verwaltung wird entlastet. 
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Der Bundesrat hat in seiner 866. Sitzung am 12. Februar 2010 beschlossen, den 
beigefügten Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Absatz 1 des Grundgesetzes beim 
Deutschen Bundestag einzubringen. 
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Entwurf eines Gesetzes zur Vereinfachung des Elterngeld-
vollzugs 

 

 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

 

Artikel 1 
 

Änderung des Gesetzes zum Elterngeld und zur Elternzeit 

 

Das Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit (Bundeselterngeld- und 
Elternzeitgesetz – BEEG) vom 5. Dezember 2006 (BGBl. I, S. 2748), zuletzt 
geändert durch ..., wird wie folgt geändert: 

1. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

"Als Einkommen aus Erwerbstätigkeit gilt die um die Abzüge verminderte 
Summe der positiven Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, 
Gewerbebetrieb, selbstständiger Arbeit und nichtselbstständiger Arbeit im 
Sinne von § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 4 des Einkommensteuer-
gesetzes nach Maßgabe der Absätze 7 bis 9." 

 

b) Absatz 7 wird wie folgt gefasst: 

"(7) Als Einkünfte aus nichtselbstständiger Tätigkeit sind die laufenden 
Bruttobezüge zu berücksichtigen, die im maßgebenden Zeitraum in den 
einzelnen Monaten erzielt worden und von der berechtigten Person zu 
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versteuern sind. Gleiches gilt für die laufenden steuerpflichtigen, aber nicht 
von der berechtigten Person zu versteuernden Bezüge. Sonstige Bezüge im 
Sinne von § 38a Absatz 1 Satz 3 des Einkommensteuergesetzes werden 
nicht als Einkünfte berücksichtigt. Die laufenden von der berechtigten 
Person zu versteuernden Bruttobezüge sind um folgende Abzüge zu 
vermindern: 

1. ein Zwölftel des Arbeitnehmer-Pauschbetrages (§ 9a Satz 1 Nummer 1 
Buchstabe a des Einkommensteuergesetzes), 

2. eine Kranken- und Pflegeversicherungspauschale von 9 Prozent, falls 
die berechtigte Person Pflichtmitglied der gesetzlichen Krankenver-
sicherung ist, 

3. eine Renten- und Arbeitslosenversicherungspauschale von 12 Prozent, 
falls die berechtigte Person Pflichtmitglied der gesetzlichen Renten-
versicherung oder einer vergleichbaren Einrichtung ist, 

4. die Lohnsteuer, die sich nach dem vom Bundesministerium der 
Finanzen auf Grund des § 51 Absatz 4 Nummer 1a des Einkommen-
steuergesetzes bekannt gegebenen Programmablaufplan ergibt, 

5. den Solidaritätszuschlag, der nach den Maßgaben des Solidaritäts-
zuschlagsgesetzes auf die nach Nummer 4 errechnete Lohnsteuer 
entfallen würde, und 

6. die Kirchensteuer, die auf die nach Nummer 4 errechnete Lohnsteuer 
entfallen würde, falls die berechtigte Person kirchensteuerpflichtig ist. 

Bei der Berechnung der Lohnsteuer nach Satz 4 Nummer 4 ist eine 
Vorsorgepauschale mit den Teilbeträgen nach § 39b Absatz 2 Satz 5 
Nummer 3 Buchstabe a bis c des Einkommensteuergesetzes zu berück-
sichtigen, wenn die laufenden von der berechtigten Person zu versteuernden 
Bruttobezüge nach Satz 4 Nummer 3 zu kürzen sind, im Übrigen ist eine 
Vorsorgepauschale mit den Teilbeträgen nach § 39b Absatz 2 Satz 5 
Nummer 3 Buchstabe b und c des Einkommensteuergesetzes zu berück-
sichtigen; andere Freibeträge und Pauschalen, die nicht allen Berechtigten 
zustehen, sind nicht zu berücksichtigen. Bei laufenden von der berechtigten 
Person zu versteuernden Bruttobezügen innerhalb der Gleitzone gemäß § 20 
Absatz 2 des Vierten Buchs Sozialgesetzbuch werden abweichend von 
Satz 4 Nummer 2 und 3 eine Kranken- und Pflegeversicherungspauschale 
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von 9 Prozent und eine Renten- und Arbeitslosenversicherungspauschale 
von 12 Prozent des sich nach § 344 Absatz 4 des Dritten Buchs 
Sozialgesetzbuch ergebenden Betrages von den Bruttobezügen abgezogen. 
Soweit auf laufende Bruttobezüge im Inland Abzüge nicht zu entrichten 
sind, sind statt der Abzüge nach den Sätzen 4 bis 6 die tatsächlich auf diese 
Bruttobezüge bezahlten Steuern und Sozialabgaben abzuziehen. Grundlage 
der Ermittlung der Bezüge, der Lohnsteuerklasse, des Faktors nach § 39f 
des Einkommensteuergesetzes und der Freibeträge nach § 32 Absatz 6 des 
Einkommensteuergesetzes sind die entsprechenden monatlichen Lohn- und 
Gehaltsbescheinigungen des Arbeitgebers. Bei der Bestimmung der zwölf 
für die Ermittlung des Einkommens vor der Geburt des Kindes zu Grunde 
zu legenden Kalendermonate bleiben Kalendermonate unberücksichtigt, 

1. in denen die berechtigte Person vor der Geburt des Kindes ohne 
Berücksichtigung einer Verlängerung des Auszahlungszeitraums nach 
§ 6 Satz 2 Elterngeld für ein älteres Kind bezogen hat, 

2. in denen die berechtigte Person Mutterschaftsgeld nach der Reichs-
versicherungsordnung oder dem Gesetz über die Krankenversicherung 
der Landwirte bezogen hat, 

3. in denen während einer Schwangerschaft wegen einer maßgeblich auf 
die Schwangerschaft zurückzuführenden Erkrankung Einkommen aus 
Erwerbstätigkeit ganz oder teilweise weggefallen ist oder 

4. in denen die berechtigte Person Wehrdienst nach Maßgabe des 
Wehrpflichtgesetzes oder des Vierten Abschnitts des Soldatengesetzes 
oder Zivildienst nach Maßgabe des Zivildienstgesetzes geleistet hat, 
wenn dadurch Erwerbseinkommen ganz oder teilweise weggefallen 
ist." 

 

c) Absatz 8 wird wie folgt gefasst: 

"(8) Als Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb und 
selbstständiger Arbeit ist der Gewinn zu berücksichtigen, der im 
maßgebenden Zeitraum in den einzelnen Monaten durchschnittlich erzielt 
worden ist. Grundlage der Ermittlung der Einkünfte ist der Gewinn, wie er 
sich aus einer mindestens den Anforderungen des § 4 Absatz 3 des 
Einkommensteuergesetzes entsprechenden Berechnung ergibt. Kann der 
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Gewinn danach nicht ermittelt werden, ist von den Einnahmen eine 
Betriebsausgabenpauschale in Höhe von 20 Prozent abzuziehen. Der Gewinn 
ist um folgende Abzüge zu vermindern: 

1. eine Kranken- und Pflegeversicherungspauschale von 9 Prozent des 
Monatsgewinns, falls die berechtigte Person Pflichtmitglied der 
gesetzlichen Krankenversicherung ist, 

2. eine Rentenversicherungspauschale von 10 Prozent des Monats-
gewinns, falls die berechtigte Person Pflichtmitglied der gesetzlichen 
Rentenversicherung oder einer vergleichbaren Einrichtung ist, 

3. eine fiktive Einkommensteuer, die sich nach dem vom 
Bundesministerium der Finanzen auf Grund des § 51 Absatz 4 
Nummer 1a des Einkommensteuergesetzes bekannt gegebenen 
Programmablaufplan nach Lohnsteuerklasse I für den im maßgeblichen 
Zeitraum durchschnittlich erzielten Monatsgewinn ergibt, 

4. den Solidaritätszuschlag, der nach den Maßgaben des Solidaritätszu-
schlagsgesetzes auf die nach Nummer 3 errechnete fiktive Einkommen-
steuer entfallen würde, und 

5. die Kirchensteuer, die auf die nach Nummer 3 errechnete fiktive 
Einkommensteuer entfallen würde, falls die berechtigte Person 
kirchensteuerpflichtig ist. 

Bei der Berechnung der fiktiven Einkommensteuer nach Satz 4 Nummer 3 
ist eine Vorsorgepauschale mit den Teilbeträgen nach § 39b Absatz 2 Satz 5 
Nummer 3 Buchstabe a bis c des Einkommensteuergesetzes zu berück-
sichtigen; andere Freibeträge und Pauschalen, die nicht allen Berechtigten 
zustehen, sind nicht zu berücksichtigen. Ist auch Einkommen aus nichtselbst-
ständiger Arbeit zu berücksichtigen, ergibt sich die fiktive Einkommensteuer 
für das Einkommen aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb und 
selbstständiger Arbeit nach Satz 4 Nummer 3 aus dem Unterschiedsbetrag 
zwischen der jeweils nach Lohnsteuerklasse I berechneten fiktiven 
Einkommensteuer für die Summe aller Einkünfte aus Erwerbstätigkeit und 
derjenigen für die Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit. In diesen Fällen 
ist zur Berechnung des fiktiven Solidaritätszuschlags und der fiktiven 
Kirchensteuer für die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, 
Gewerbebetrieb und selbstständiger Arbeit nach Satz 4 Nummer 4 und 5 die 
nach Satz 6 errechnete fiktive Einkommensteuer zugrunde zu legen. Soweit 
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auf den Gewinn im Inland Abzüge nicht zu entrichten sind, sind statt der 
Abzüge nach Satz 4 die tatsächlich auf diesen Gewinn bezahlten Steuern und 
Sozialabgaben abzuziehen. Absatz 7 Satz 9 ist entsprechend anzuwenden; 
hat die berechtigte Person keine Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit, 
kann sie auf die entsprechende Anwendung verzichten." 

 

d) Absatz 9 wird wie folgt geändert: 

aa) In den Sätzen 1 und 3 werden jeweils das Wort "gilt" durch das Wort 
"gelten" und die Wörter "erzieltes monatliches Einkommen" durch die 
Wörter "erzielte monatliche Einkünfte" ersetzt.  

bb) In Satz 2 werden die Wörter "Satz 5 und 6" durch die Wörter "Satz 9" 
ersetzt." 

cc) In Satz 3 werden die Wörter "Absatz 7 das" durch die Wörter "Absatz 7 
die" und die Wörter "erzielte monatliche Einkommen" durch die Wörter 
"erzielten monatlichen Einkünfte" ersetzt. 

dd) Satz 4 wird wie folgt gefasst:  

"Die Abzüge errechnen sich für Einkünfte aus nichtselbstständiger 
Arbeit nach Absatz 7 und für Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, 
Gewerbebetrieb und selbstständiger Arbeit nach Absatz 8." 

2. In § 3 Absatz 2 Satz 1 zweiter Halbsatz wird der abschließende Punkt 
gestrichen und es werden die Wörter "sowie in Fällen des § 2 Absatz 4 um 
75 Euro." angefügt. 

3. In § 9 Satz 1 werden die Wörter "die abgezogene Lohnsteuer und den 
Arbeitnehmeranteil der Sozialversicherungsbeiträge" durch die Wörter "die 
Lohnsteuerklasse, den Faktor nach § 39 f des Einkommensteuergesetzes und die 
Freibeträge nach § 32 Absatz 6 des Einkommensteuergesetzes" ersetzt. 
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4. § 10 wird wie folgt geändert: 

a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 

"In Fällen des § 2 Absatz 4 erhöht sich der nicht zu berücksichtigende 
Betrag im jeweiligen Monat um 75 Euro." 

 

b) Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 

"In Fällen des § 2 Absatz 4 erhöht sich der nicht heranzuziehende Betrag im 
jeweiligen Monat um 75 Euro." 

 

c) Dem Absatz 3 wird folgender Satz angefügt: 

"In Fällen des § 2 Absatz 4 erhöht sich der nicht zu berücksichtigende 
beziehungsweise nicht heranzuziehende Betrag im jeweiligen Monat um 
37,50 Euro." 

5. Nach § 27 Absatz 1 wird folgender Absatz eingefügt: 

"(1a) Für die vor dem Ablauf von drei Monaten nach dem Inkrafttreten des 
Gesetzes geborenen oder mit dem Ziel der Adoption aufgenommenen Kinder 
sind die Vorschriften des Ersten und Dritten Abschnitts in der bis zum - Tag des 
Inkrafttretens - geltenden Fassung anzuwenden." 

 

Artikel 2 

 

Inkrafttreten 

 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 
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Begründung 

 

A. Allgemeiner Teil 

Das Gesetz zielt auf eine erhebliche Vereinfachung des Vollzugs des Elterngeldes, 
bei der der Charakter der Leistung gewahrt und Mehrausgaben vermieden werden. 

Zu diesem Zweck wird die Einkommensermittlung durch die Pauschalierung von 
Steuern und Abgaben erleichtert. 

 

1. Vereinfachte Einkommensermittlung bei nichtselbstständiger Tätigkeit 

Nach dem bisherigen Recht sind für die Ermittlung des Einkommens bei 
nichtselbstständiger Tätigkeit aus zwölf teilweise sehr kompliziert aufgebauten 
Lohn- oder Gehaltsbescheinigungen je etwa zehn Einzelwerte zu ermitteln, 
rechtlich zu bewerten und zu erfassen. In fast allen Fällen sind zusätzlich beim 
Abzug von Einmalzahlungen anteilige Steuer- und Sozialversicherungsbeträge 
herauszurechnen. Schließlich ist dies alles nach dem Vieraugenprinzip nochmals zu 
überprüfen. 

Die Neuregelung sieht im Kern vor, aus jeder Lohn- oder Gehaltsbescheinigung als 
einzigen Wert das laufende lohnsteuerpflichtige Bruttoeinkommen zu entnehmen, 
aus dem EDV-gesteuert ein fiktives Nettoeinkommen berechnet wird. 

Neben dieser wesentlichen Vereinfachung für den Großteil der Anträge 
(ca. 90 Prozent der Anträge, bei denen eine Einkommensermittlung erforderlich ist) 
beseitigt die Neuregelung zwei wichtige Schwachstellen der bisherigen Regelung: 

Zum einen kann ein Elternteil sein Elterngeld bisher dadurch beeinflussen, dass er 
rechtzeitig einen Freibetrag (z. B. wegen Werbungskosten oder Verlustvorträgen) in 
die Lohnsteuerkarte eintragen lässt. Wer hingegen weniger gut informiert ist und 
keinen Freibetrag eintragen lässt, erhält weniger Elterngeld. Durch die fiktive 
Nettoberechnung wirkt sich die Eintragung von Freibeträgen nicht mehr auf das 
Elterngeld aus. Diese Gerechtigkeitslücke wird geschlossen. 

Zum anderen wird ein Widerspruch hinsichtlich der Behandlung der 
Werbungskosten beseitigt: Werbungskosten werden bei der Einkommensermittlung 
im Rahmen des Elterngeldvollzugs schon nach der bisherigen Regelung pauschal 
mit dem steuerlichen Pauschbetrag angesetzt. Dies wirkt zu Gunsten der 
berechtigten Personen, da sich das Elterngeld erhöht. Diese schon nach bisherigem 
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Recht vorgesehene Pauschalierung ist auf Grund der erheblichen damit ver-
bundenen Vereinfachung richtig. Sie steht jedoch nicht damit im Einklang, dass die 
Werbungskosten nach der bisherigen Regelung durch die ohne eine Beschränkung 
auf den Pauschbetrag mögliche Eintragung in die Lohnsteuerkarte das Einkommen 
nochmals erhöhen. Dieser Widerspruch wird durch die Neuregelung beseitigt. 

Die fiktive Nettoberechnung stützt sich auf die konkrete Steuerformel und auf 
Pauschalen bei der Sozialversicherung. 

Das Ergebnis der Einkommensermittlung wird sich sowohl insgesamt als auch in 
der weit überwiegenden Zahl der Einzelfälle nicht nennenswert verändern. Für den 
Bundeshaushalt führt der Vorschlag damit nicht zu höheren Kosten. 

Vorbild für die fiktive Nettoberechnung ist das Arbeitslosengeld I. Die Leistung 
behält damit ihren Charakter als Einkommensersatzleistung. 

 

2. Pauschalierung von Steuer und Abgaben bei Gewinneinkünften 

Die Neuregelung sieht wie bei den Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit auch 
bei Gewinneinkünften (selbständige Tätigkeit, Gewerbebetrieb, Land- und 
Forstwirtschaft) eine Berechung des Nettoeinkommens mittels pauschaler 
Abgabensätze sowie – im Anwendungsbereich von § 2 Absatz 8 BEEG – fiktiver 
Steuern vor. 

Bei den Sozialversicherungen sind wie bei den Einkünften aus nichtselbstständiger 
Arbeit Pauschalen vorgesehen, die anzuwenden sind, wenn die berechtigte Person 
Pflichtmitglied im entsprechenden Zweig der Sozialversicherung ist. Die 
Pauschalen bilden die tatsächliche Belastung im Regelfall hinreichend genau ab. 

In den Fällen des § 2 Absatz 8 BEEG wird auch die Einkommensteuer fiktiv 
berechnet, indem auf den durchschnittlichen monatlichen Gewinn die 
Lohnsteuertabelle angewendet wird. Die berechtigte Person wird damit im Ergebnis 
so behandelt, wie wenn der gesamte im maßgeblichen Zeitraum erzielte Gewinn in 
gleich hohen monatlichen Teilbeträgen erzielt und auch gleichmäßig besteuert 
worden wäre. Diese Behandlung ist vom Zweck des Elterngeldes her folgerichtig: 
wenn bei selbstständiger Tätigkeit überhaupt an eine Einkommensersatzleistung 
gedacht werden kann, muss das Einkommen in dieser Weise gemittelt und verstetigt 
werden, wie dies auch dem Grundansatz des § 2 Absatz 1 Satz 1 BEEG entspricht. 
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Die Anwendung der Steuertabelle für die Lohnsteuerklasse I führt auch zu 
plausiblen Ergebnissen, da sie die durchschnittliche Steuerlast im Regelfall 
vergleichsweise genau abbildet, besser jedenfalls als die derzeit geltende Regelung, 
die auf die geleisteten Steuervorauszahlungen abstellt. Aus Typisierungs- und 
Vereinfachungsgründen wird die Lohnsteuerklasse I auch auf Verheiratete 
angewendet. 

Gegenüber der bisherigen Gesetzeslage ist die Lösung einfacher und verringert die 
mit dem Abstellen auf die Steuervorauszahlungen verbundenen Gestaltungs-
möglichkeiten. 

Insgesamt wird durch die Neuregelung die Einheitlichkeit des Elterngeldes gewahrt. 

Bereits nach bisheriger Rechtslage unterscheidet sich die Einkommensermittlung 
bei Gewinneinkünften von der bei nichtselbstständiger Tätigkeit. Eine isolierte 
Einführung der fiktiven Nettoberechnung bei nichtselbstständiger Arbeit würde 
diese Kluft vergrößern. Die in der Neuregelung vorgesehene Anwendung der 
Lohnsteuerformel auf die durchschnittlichen monatlichen Gewinne sowie 
einheitlicher Sozialversicherungspauschalen führt demgegenüber den Grundansatz 
einer Entgeltersatzleistung auch für Gewinneinkünfte konsequent zu Ende. Im 
Ergebnis entspricht die Neuregelung dem Charakter der Entgeltersatzleistung 
deutlich besser als die bisherige Regelung. 
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B. Besonderer Teil 

 

Zu Artikel 1 (Änderung des Gesetzes zum Elterngeld und zur Elternzeit) 

 

Zu § 2 

Zu Absatz 1 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Änderung der Absätze 7 und 8. 

 

Zu Absatz 7 

Die Neufassung regelt die neue Einkommensermittlung bei nichtselbstständiger 
Tätigkeit. Durch die Übernahme der laufenden Bruttobezüge mit fiktiver 
Nettoberechnung wird die Verwaltung entscheidend entlastet. 

Im Ergebnis bleiben die wichtigsten Vorgaben der bisherigen Rechtslage jedoch 

unverändert: 

- Behandlung steuerfreier und pauschal besteuerter Einnahmen, 

- Ansatz des Arbeitnehmer-Pauschbetrages, 

- Abzug von Beträgen für die Sozialversicherung bei im entsprechenden Zweig 
der Sozialversicherung Pflichtversicherten sowie der Kirchensteuer bei 
Kirchensteuerpflichtigen, 

- grundsätzliche Maßgeblichkeit der in der Lohnsteuerkarte eingetragenen 
Steuerklasse, 

- Maßgeblichkeit der Lohn- und Gehaltsbescheinigungen, 

- Bestimmung der maßgeblichen Monate. 

Durch die fiktive Lohnsteuerberechnung wird die Möglichkeit beseitigt, durch 
Eintragung von Freibeträgen auf der Lohnsteuerkarte die Höhe des Elterngeldes zu 
beeinflussen. Dadurch ergibt sich eine Einsparung für den Bundeshaushalt. Abge-
sehen davon wird durch die Anwendung der Steuerformel exakt der zutreffende 
Lohnsteuerbetrag abgezogen. 

 

 



 - 11 - Drucksache 884/09 (Beschluss)
 

Im Einzelnen: 

 

Sätze 1 bis 3 

Die Änderungen in Sätze 1 bis 3 dienen der begrifflichen Klarstellung und führen 
zu keiner Änderung der derzeitigen Rechtslage. 

 

Sätze 4 bis 7 

Sätze 4 bis 7 betrifft die Berechnung der Abzüge. Die Berechnung der Abzüge soll 
bei der Ermittlung der Elterngeldhöhe grundsätzlich nach den Vorgaben der Sätze 4 
bis 6 pauschaliert erfolgen, sodass der Elterngeldvollzug erleichtert wird. Nur 
soweit Sozialabgaben oder Steuern im Inland nicht zu entrichten sind, werden die 
tatsächlich im Ausland gezahlten Beträge berücksichtigt. Deshalb kann etwa die 
Berechnung der Abzüge bei Grenzgängerinnen und Grenzgängern aus dem Ausland 
ggf. teilweise nach den Sätzen 4 bis 6 (etwa für in Deutschland zu entrichtende 
Sozialabgaben) und teilweise nach Satz 7 (z. B. für im Ausland zu entrichtende 
Steuern) vorzunehmen sein. 

Die pauschalen Abzüge sind immer monatsweise zugrunde zu legen. Da die 
Berechnung programmgesteuert erfolgt, ist die monatsweise Berechnung nicht mit 
einem Mehraufwand gegenüber einer zusammengefassten Berechnung für den 
gesamten Bemessungszeitraum verbunden. 

Bei der Sozialversicherung können sich durch die Pauschalen je nach den 
individuellen Beitragssätzen der berechtigten Person geringe Unterschiede ergeben. 
Anders als beim Arbeitslosengeld I sind zwei Pauschalen für Kranken- und 
Pflegeversicherung einerseits und Renten- und Arbeitslosenversicherung 
andererseits erforderlich, da der Abzug der Pauschale nur dann gerechtfertigt ist, 
wenn die berechtigte Person gesetzliches Mitglied im betreffenden Zweig der 
Sozialversicherung ist (bzw. im Fall der Rentenversicherung Mitglied einer 
vergleichbaren Einrichtung ist, dies betrifft insbesondere Mitglieder berufs-
ständischer Versorgungswerke). 
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Satz 4 

Nach Satz 4 Nummer 4 soll die pauschal zu berechnende Lohnsteuer mittels des 
steuerlichen Programmablaufplans nach § 51 Absatz 4 Nummer 1 a EStG bestimmt 
werden. Die Vorschrift lehnt sich an § 133 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 SGB III an. 

Satz 4 Nummer 5 regelt den pauschalierten Abzug des Solidaritätszuschlags. Die 
Ermittlung der für die Berechnung des Solidaritätszuschlags erforderlichen 
Freibeträge erfolgt über die Lohn- und Gehaltsbescheinigung, vgl. Satz 8. 

Satz 4 Nummer 6 sieht den pauschalierten Abzug der Kirchensteuer vor. 

 

Satz 5 

Satz 5 lehnt sich an § 133 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 SGB III an. Er regelt, dass bei 
der pauschalierten Lohnsteuerberechnung nach Satz 4 Nummer 4 generell eine 
Vorsorgepauschale berücksichtigt wird, im Übrigen aber nur Freibeträge und 
Pauschalen, die allen Berechtigten zustehen. Je nachdem, ob die berechtigte Person 
Pflichtmitglied der gesetzlichen Rentenversicherung bzw. einer vergleichbaren 
Einrichtung ist oder nicht, setzt sich die jeweilige Vorsorgepauschale aus 
unterschiedlichen Teilbeträgen zusammen. Diese Differenzierung ist notwendig, da 
bei der Berechnung des Elterngeldes auf Einkommen aus nichtselbstständiger 
Arbeit z. B. auch Beamtenbezüge zu berücksichtigen sind. Die Umsetzung dieser 
Regelung kann programmgesteuert erfolgen und verursacht im Rahmen der 
Antragsbearbeitung durch die Anknüpfung an Satz 3 Nummer 3 keinen 
Mehraufwand. 

 

Satz 6 

Satz 6 sieht im sensiblen Niedriglohnbereich die genaue Berechnung der 
pauschalierten Sozialversicherungsbeiträge vor. 

 

Satz 7 

Da ausländische Einnahmen häufig völlig anderen Abgabenbelastungen unterliegen, 
sind insofern die tatsächlichen Abzüge anzusetzen, wobei an die Stelle der 
Lohnsteuer gegebenenfalls Steuervorauszahlungen treten. 
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Satz 8 

Die Änderung von Satz 4 stellt klar, dass die Lohn- und Gehaltsbescheinigungen 
angesichts der im Entwurf vorgesehenen Pauschalierungen nicht mehr Grundlage 
für die Ermittlung der Abzüge sind; deshalb wird der Anwendungsbereich der Norm 
eingeschränkt. 

 

Satz 9 

Die Zusammenfassung der Tatbestände, die zur Änderung des Bemessungs-
zeitraums führen, ist redaktionell bedingt. Die Änderung in Nummer 3 dient der 
Klarstellung, dass auch Kalendermonate schwangerschaftsbedingter Erkrankungen 
bei vorangegangenen Schwangerschaften, soweit diese in den Bemessungszeitraum 
fallen, unberücksichtigt bleiben. 

 

Zu Absatz 8 

 

Die Neufassung führt auch bei Gewinneinkünften eine Berechnung des 
Nettoeinkommens mittels pauschaler Abgabensätze sowie - im Anwendungsbereich 
des Absatzes 8 - fiktiver Steuern ein. 

 

Im Einzelnen: 

 

Satz 1 

Satz 1 enthält nur begriffliche Klarstellungen. 

Hinsichtlich der Gewinnermittlung wird an der aktuellen Fassung der Sätze 2 und 3 
festgehalten. 

 

Satz 4 

Satz 4 entspricht den Regelungen für Einkommen aus nichtselbstständiger Tätigkeit 
in Absatz 7 Satz 4. 
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Nach Nummer 3 erfolgt die pauschalierte Ermittlung der fiktiven Einkommensteuer 
auch für Selbstständige über eine fiktive Lohnsteuerermittlung. Aus Typisierungs-
gründen ist jedoch nicht für alle verheirateten Selbstständigen die Lohnsteuerklasse 
III maßgeblich, sondern einheitlich die Lohnsteuerklasse I. Die Berechnung der 
fiktiven Einkommensteuer wird wie bei Einkommen aus nichtselbstständiger Arbeit 
auf Grundlage des steuerlichen Programmablaufplans vorgenommen. 

 

Satz 5 

Bei der Berechnung der fiktiven Einkommensteuer wird nach Satz 5 bei 
Selbstständigen generell eine Vorsorgepauschale mit den Teilbeträgen nach § 39b 
Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 Buchstabe a bis c EStG berücksichtigt, da sie ihre 
Vorsorgeaufwendungen auch für den Fall, dass sie nicht Mitglied in der 
gesetzlichen Renten-, Kranken- oder Pflegeversicherung sind, in voller Höhe selbst 
erbringen müssen. 

 

Sätze 6 und 8 

Die Einfügung der Sätze 6 und 8 ist auf Grund der Einführung der pauschalierten 
Ermittlung der Abzüge erforderlich geworden. Auch in den Fällen, in denen sowohl 
Einkommen aus nichtselbstständiger als auch aus selbstständiger Erwerbstätigkeit 
bezogen wird, soll für letztere Lohnsteuerklasse I Anwendung finden. Die 
Berechnung mittels des Unterschiedsbetrages bei der Ermittlung der progressiven 
Einkommensteuer berücksichtigt, dass neben den selbstständigen Einkünften auch 
Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit erzielt werden. Die Berechnung kann 
programmgesteuert erfolgen. 

 

Satz 9 

Die Änderung in Satz 9 sieht vor, dass bei der Ermittlung des Bemessungszeitraums 
in den Fällen des Absatzes 7 Satz 9 auch bei Einkünften nach Absatz 8 
grundsätzlich eine Ausklammerung von Monaten erfolgt. In Fällen, in denen 
Einkommen sowohl aus selbstständiger als auch aus nichtselbstständiger Tätigkeit 
erzielt wird, kann auf die Ausklammerung von bestimmten Monaten nicht 
verzichtet werden, da deckungsgleiche Bemessungszeiträume für beide 
Einkunftsarten sichergestellt werden sollen. Personen mit ausschließlich 
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selbstständigen Einkünften können – im Ergebnis wie nach geltender Rechtslage – 
auf die Anwendung der Vorschrift verzichten. 

 

Zu Absatz 9 

 

Sätze 1 bis 3 

In den Regelungen der Sätze 1 bis 3 werden lediglich redaktionelle Anpassungen 
vorgenommen. 

 

Satz 4

Satz 4 stellt sicher, dass auch in den Fällen des Absatzes 9 die Berechnung der 
Abzüge in Übereinstimmung mit den Regeln der Absätze 7 und 8 einheitlich 
pauschaliert erfolgt. 

 
Zu § 3 
 

Folgeänderung zur Änderung des § 10. 

 

Zu § 9 

 

Die Änderung in § 9 ist durch die Einführung der pauschalierten Abzügeermittlung 
in § 2 Absätze 7 bis 9 erforderlich geworden. 

 
Zu § 10 
 

Die Änderung stellt den Geschwisterbonus in Höhe von 75 Euro anrechnungsfrei. 
In dieser Höhe ist der Geschwisterbonus als Mindestbetrag vom Einkommen und 
damit von der Höhe des Elterngeldes unabhängig. 
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Zu § 27 

 

Übergangsregelung 

 

Zu Artikel 2 

 

Inkrafttretensregelung 

 


